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1. Der Verein führt  den Namen „VEREI N DEUTSCHER I NGENI EURE,  
Bezirksverein München, Ober- und Niederbayern e.V."  
( im  folgenden abgekürzt :  BV) und hat  seinen Sitz in München. 

 
2. Der BV ist  eine regionale Gliederung des Vereins Deutscher I ngenieure.  

Die Satzung und die Geschäftsordnung des VDI  sind bindend für den BV,  
soweit  diese ihn bet reffen. 

 
3. Das Geschäftsjahr ist  das Kalender jahr. 

 
4. Die Zugehör igkeit  des BV zu anderen Organisat ionen bedarf der schr ift lichen  

Zust immung des Präsidiums des VDI . 
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1. Die Zwecke des VDl erfüllt  der BV durch 

1.1. das Zusammenwirken aller geist igen Kräfte der Technik im   
Bewusstsein ethischer Verantwortung. 

1.2. die Pflege der Beziehungen zu den geist igen Kräften anderer Bereiche  
menschlichen Schaffens, insbesondere der vielfält igen Einflussbereiche der 
Technik. 

1.3. die Förderung der technischen Forschung und Entwicklung.  
1.4. 1.4 die Förderung des technischen Nachwuchses. 

1.5. die Pflege der Gemeinschaftsarbeit  zur Förderung des fachlichen  
Erfahrungsaustausches und des allgemeinen technischen Fortschr it ts. 

1.6. die Mitwirkung im Bildungswesen, insbesondere bei der Ausbildung  
sowie Fort -  und Weiterbildung der I ngenieure, sowie ihre Förderung in  
Wir tschaft , Staat  und Gesellschaft . 

2. Diesem Zweck des BV dienen:  

2.1. Tagungen, Kurse, Vortragsveranstaltungen, Lehrgänge, Besicht igungen  
und gesellige Veranstaltungen des BV, seiner Bezirksgruppen und Arbeits-
kreise. 

2.2. Zusammenarbeit  m it  anderen technisch-wissenschaft lichen Vereinigungen,  
I nst itut ionen im  Ausbildungsbereich sowie anderen I nst itut ionen und Einzel-
persönlichkeiten. 

2.3. Sonst ige Vorhaben. 
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3. Der BV verfolgt  ausschließlich und unm it telbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnit ts „Steuerbegünst igte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 
BV ist  selbst los tät ig;  er  verfolgt  nicht  in erster Linie eigenwir tschaft liche 
Zwecke. Mit tel des Vereins dürfen nur für  die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet  werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft  als Mitglied 
keine Zuwendungen aus Mit teln des BV. Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des BV fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünst igt  werden. 
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Dem BV stehen folgende Mit tel zur Verfügung:  
 
1. Beit ragsanteile der Mitglieder  
2. Zuwendungen und Schenkungen  
3. Vermögen und seine Ert räge 
4. Ert räge aus Ergebnissen der Bezirksvereinsarbeit   
5. Beit räge der Mitglieder nach Maßgabe des § 10 Ziff. 1 

����0LWJOLHGVFKDIW�

1. Mitglieder des BV sind die persönlichen und fördernden Mitglieder des VDI , die 
ihren Wohnsitz im  Bezirk des BV haben oder ihre Tät igkeit  dort  ausüben und 
die Satzung des BV anerkennen. 

2. Die Geschäftsordnung des VDI  enthält  die Fest legungen für die Aufnahme und 
das Aufnahmeverfahren. 
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1. Persönliche Mitglieder des BV können werden:  
1.1 als ordent liche oder Jugendmitglieder 

-  I ngenieure deutscher oder anderer Staatsangehörigkeit , 
-  Personen, deren Mitarbeit  erwünscht  ist  und über deren  
  Mitgliedschaft  des Präsidiums des VDI  entscheidet ,  

1.2 als außerordent liche Mitglieder 
-  Personen, die an einer akt iven Mitarbeit  im VDI  interessiert  sind,  

1.3 als studierende Mitglieder  
Studierende der Technik-  und Naturwissenschaften, 

1.4 als Ehrenm itglied oder korrespondierendes Mitglied des VDI   
-  Persönlichkeiten durch Ernennung des Präsidiums 
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2. Ehrenm itglieder, korrespondierende Mitglieder, ordent liche Mitglieder und  
Jungm itglieder dürfen unm it telbar hinter ihrem Namen, nicht  aber in  
Firmenbezeichnungen, den Zusatz VDI  führen. 

3. Jedes persönliche im  Ausland wohnende Mitglied wird entweder unm it tel-  
bar beim VDI  oder auf Wunsch beim BV im  landesangrenzenden  
Gebiet  der Bundesrepublik Deutschland geführt . Es kann außerdem einem  
Zusammenschluss von VDI -Mitgliedern außerhalb Deutschlands angehören. 

�
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Fördernde Mitglieder des VDI  können natür liche und jur ist ische Personen sowie  
Körperschaften sein, die in der Lage und bereit  sind, den Zweck des VDI   
ideell und mater iell zu fördern. 

�
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1. Eine Kündigung der Mitgliedschaft  ist  m it  einer Fr ist  von drei Monaten zum  
Ende eines Kalender jahres möglich. Sie erfolgt durch eingeschr iebenen  
Br ief an den zuständigen BV oder die Hauptgeschäftsstelle des VDI . 

2. Die Mitgliedschaft  er lischt  m it  dem Tode des persönlichen Mitgliedes. 

3. Bei fördernden Mitgliedern endet  die Mitgliedschaft  m it  der Auflösung der jur ist i-
schen Person/ Körperschaft  oder m it  dem Tode der natür lichen Person. 

4. Mitglieder können durch das Präsidium des VDI  ausgeschlossen werden:   

4.1 bei Satzungsver letzung, 

4.2 bei Schädigung des Ansehens oder der I nteressen des VDI , 

4.3 bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeit rages nach wiederholter  erfolg-  
     loser Mahnung. 

5. Gegen den Beschluss des Präsidiums kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb  
von dreißig Tagen nach Zustellung über den BV bei der Vorstandsversammlung  
des VDI  Berufung einlegen. 
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Rechte und Pflichten der Mitglieder r ichten sich nach § 10 der Satzung des VDI :   
1. Persönliche Mitglieder 

1.1 haben Sitz und St imme in der Mitgliederversammlung ihres BV und bei 
Zuordnung in ihrer Fachgliederung, soweit  hier  eine Mitgliederversamm-
lung durchgeführt  wird. Außerordent liche und studierende Mitglieder  
haben, soweit  diese Satzung oder die Satzung und die Geschäftsordnung 
des VDI  nichts anderes fest legen, nur ein akt ives Wahlrecht . 
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1.2 haben das Recht , an die Mitgliederversammlung ihres BV Anträge in  
Angelegenheiten des VDI  zu stellen. Wenn ein Antrag in der Mitgliederver-
sammlung eines BV zweimal abgelehnt  worden ist , so ist  Berufung bei der 
Vorstandsversammlung möglich. 

1.3 haben im  Rahmen der Zweckbest immung und der satzungsgemäßen  
Entscheidungen der Organe des VDI  ein Recht  auf die Vergünst igun-  
gen des VDI  für seine Mitglieder und auf I nanspruchnahme von VDI -  
Einr ichtungen. 

1.4 erhalten nach 25jähr iger Mitgliedschaft  das VDI -Abzeichen m it  silber-  
nem Kranz, nach 40jähr iger Mitgliedschaft  m it  goldenem Kranz. Das  
VDI -Abzeichen m it  goldenem Kranz wird für 50 Jahre Mitgliedschaft   
m it  der Ziffer 50, für 60 Jahre m it  der Ziffer  60 und von da ab alle 5 Jahre  
m it  der jeweiligen Ziffer ver liehen. 

 

2. Fördernde Mitglieder 

2.1  haben das Recht , die Einr ichtungen des VDI  sowie die für  sie vorgese-  
henen Vergünst igungen in Anspruch zu nehmen. 

2.2  sollen aus ihrem Betr ieb ein persönliches Mitglied des VDl als ihren Ver-  
t rauensmann, der die Verbindung zum BV aufrechterhält , benennen. 

3. Mitglieder sind gehalten, den VDI  bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Auf-
gaben zu unterstützen. Satzung, Geschäftsordnung und die Beschlüsse der Orga-
ne des VDI  hierzu sind für sie bindend. 

4.  Mitglieder haben in dieser Eigenschaft  keinen Anspruch an das Vermögen des BV 
oder auf Rückzahlung geleisteter Beit räge. 

�
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Organe des BV sind 

1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand 

�����0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�
 

1. Der BV hält  in der Regel jähr lich eine ordent liche Mitgliederversammlung ab.  
Die Mitgliederversammlung ist  zuständig für  
1.1  Wahl des Vorstandes, 
1.2  Wahl der Rechnungsprüfer, 
1.3  Entgegennahme und Besprechung des Tät igkeitsber ichtes über das  

abgelaufene Geschäftsjahr, 
1.4  Genehmigung des Jahresabschlusses,  
1.5 Ent lastung des Vorstandes, 
1.6  Beschlussfassung über die Erhebung eines besonderen Beit rages  

der persönlichen Mitglieder, 
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1.7 Entgegennahme und Besprechung der Tät igkeitsber ichte der Leiter   
der Bezirksgruppen und Arbeitskreise, 

1.8 Behandlung von Anträgen, 
1.9 Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung  

des BV nach Maßgabe der Satzung des VDI . 

2. Zu der Mitgliederversammlung hat  jedes persönliche Mitglied Zutr it t . 
3. Ort  und Zeit  der ordent lichen Mitgliederversammlung sowie die Tagesordnung 

werden m indestens vier Wochen vorher durch Veröffent lichung in technik +  
münchen oder Br ief bekanntgegeben. Anträge persönlicher Mitglieder müssen 
m indestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand vor liegen. 

4. Außerordent liche Mitgliederversammlungen können bei Bedarf und müssen auf 
Antrag von m indestens 1/ 3 aller  ordent lichen Mitglieder vom Vorsitzenden ein-
berufen werden. Ort , Zeit  und Tagesordnung werden m indestens zwei Wochen 
vorher durch Veröffent lichung in technik +  münchen oder Br ief bekanntgege-
ben. 

5. Ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht  auf 
die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Soweit  nicht  die Satzung 
etwas anderes best immt, entscheidet  einfache St immenmehrheit . Bei St immen-
gleichheit  ist  der Antrag abgelehnt . 

6. Satzungsänderungen des BV müssen m it  3/ 4 Mehrheit  der abgegebenen St im -
men beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung kann über eine Satzungs-
änderung nur dann beschließen, wenn der Antrag den Mitgliedern vier Wochen 
vorher zur Kenntnis gebracht wurde. Die Satzung und wesent liche Satzungsän-
derungen bedürfen außerdem der Zust immung des Präsidiums des VDI . 

7. Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung des BV nur beschließen, wenn 
3/ 4 der Mitglieder des Vorstandes und 3/ 4 aller  st immberecht igten Mitglieder 
anwesend sind. I st  dies nicht  der Fall, so muss, wenn der Antrag nicht  zurück-
gezogen wird, eine neue Mitgliederversammlung m it  derselben Tagesordnung 
stat t f inden, zu der jedes Mitglied m it  wenigstens acht  Wochen Fr ist  erneut  
schr ift lich einzuladen ist . Diese Versammlung ist  ohne Rücksicht  auf die Anzahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Der Auflösungsbeschluss bedarf jetzt  
der Mehrheit  von 3/ 4 der abgegebenen St immen. 

8. Die Mitglieder des Vorstandes werden m it  einfacher St immenmehrheit  gewählt . 
Auf Antrag findet  die Wahl geheim  stat t . 

9. Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschr ift  aufgenommen, die 
vom Versammlungsleiter , vom Schr ift führer und von einem Beisitzer 
unterzeichnet  wird. Die Niederschr ift  wird bei den Urkunden des BV aufbewahrt .
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1. Der Vorstand leitet  den BV und ist  zuständig für  alle Angelegenheiten, die nicht  

ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Fragen von allgemeiner 
Bedeutung soll der Vorstand der Mitgliederversammlung vorlegen. 

2. Der Vorstand hat  folgende Mitglieder, die von der Mitgliederversammlung gewählt  
werden:  
-  Vorsitzenden, 
-  stellvertretenden Vorsitzenden, 
-  Schatzmeister, 
-  Schr ift führer 
-  stellvertretenden Schr ift führer, 
-  bis zu fünf weitere Mitglieder auf Vorschlag des Vorstandes, die jeweils  

ein best immtes Arbeitsgebiet  wahrnehmen sollen. Ein Arbeitsgebiet  soll die  
Planung und Förderung der Veranstaltungen des BV umfassen. 

3. Die Amtsdauer der Vorstandsm itglieder bet rägt  3 Jahre. Wiederwahl ist  möglich,  
der Vorsitzende kann jedoch in unm it telbarer Folge nur einmal wiedergewählt  
werden. Zum Zeitpunkt  der Wahl darf der Vorsitzende das 65. Lebensjahr nicht  
vollendet haben. Alljähr lich soll etwa 1/ 3 der Vorstandsm itglieder neu-  oder wie-
dergewählt  werden. Der Vorsitzende und der stellvert retende Vorsitzende sollen 
nicht  im  gleichen Jahr ausscheiden. Beim vorzeit igen Ausscheiden des Vorsitzen-
den übernimmt der stellvertretende Vorsitzende die Leitung des Vereins bis zur 
Wahl eines neuen Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung. Scheidet ein 
anderes Vorstandsm itglied vor dem Ende seiner Amtszeit  aus, so kann eine Zu-
wahl durch den Vorstand erfolgen, die durch die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung bestät igt  wird. 

4. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der stellvert retende Vorsitzende, 
beruft  Vorstandssitzungen ein, wenn es die Geschäfte erfordern oder wenn drei 
Vorstandsm itglieder es ver langen. Die Tagesordnung wird bei der Einberufung  
bekanntgegeben. 

5. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der stellvert retende Vorsitzende, 
führt  den Vorsitz im  Vorstand und in der Mitgliederversammlung. 

6. Der Vorsitzende verteilt  die Geschäfte des BV auf die Vorstandsm itglieder und  
gibt  die erforder lichen Weisungen. Er erstat tet  der Mitgliederversammlung den Tä-
t igkeitsber icht . 

7. Der Vorstand ist  beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Dr it tel seiner Mitglieder 
anwesend sind. Beschlüsse werden m it  einfacher St immenmehrheit  gefasst . 

8. Über jede Sitzung des Vorstandes wird eine Niederschr ift  aufgenommen.  
Sie wird vom Sitzungsleiter  und Schr ift führer unterzeichnet und bei den Urkunden 
des BV aufbewahrt . 

9. Die Vorstandsm itglieder sind ehrenamt lich tät ig. 
10. Vorstand im  Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende  

Vorsitzende und der Schatzmeister. Zwei von ihnen vertreten gemeinsam den BV. 
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Beim  BV besteht  ein Beirat , der die Aufgabe hat , die I nteressen des BV zu för-
dern und den Vorstand zu beraten. Mitglieder des Beirates sind die Leiter der 
Bezirksgruppen und der Arbeitskreise. 
Der Vorstand des BV kann zusätzlich als Mitglieder des Beirates Persönlichkei-  
ten berufen, die im Bereich des BV ihren Wohn-  oder Dienstsitz haben und ein  
besonderes I nteresse an der Verbindung zur VDI -Arbeit  zeigen. Die Berufung 
gilt  für 3 Jahre und kann wiederholt  werden. 
Die Sitzungen des Beirates leitet  der Vorsitzende des BV oder ein anderes Vor-
standsm itglied. 

�����*HVFKlIWVVWHOOH�
 
1. Die Mitgliederversammlung kann die Err ichtung einer Geschäftsstelle be-

schließen, die nach den Weisungen des Vorstandes handelt . 
2. Die Geschäftsstelle soll vom Schr ift führer oder von einem Geschäftsführer 

geleitet  werden. 
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1. Die Mitgliederversammlung wählt  zwei Rechnungsprüfer, die nicht  dem Vor-
stand angehören dürfen. I hre Amtsdauer bet rägt  3 Jahre. 

2. Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresrechnung, geben einen schr ift lichen Be-
r icht  für  die Unter lagen des Bezirksvereins, ber ichten der Mitgliederversamm-
lung über das Ergebnis und beantragen die Ent lastung des Vorstandes. 

3. Die Rechnungsprüfer sind ehrenamt lich tät ig. 
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1 Der Vorstand des BV kann bei Bedarf Bezirksgruppen bilden und deren Grenzen 
festsetzen. Der Sitz einer Bezirksgruppe soll wenigstens 50 km vom Sitz des BV 
ent fernt  liegen. Eine Bezirksgruppe soll m indestens 20 Mitglieder haben. 

2 Der Vorstand des BV beruft  auf Vorschlag der Bezirksgruppe ein ordent liches 
Mitglied als Leiter der Bezirksgruppe. 

3 Der Leiter der Bezirksgruppe kann zu seiner Unterstützung einen Bezirksgrup-
penausschuss berufen, der aus VDI -Mitgliedern bestehen soll und dem Vorstand 
des BV benannt  wird. 

4 Der Vorstand des BV stellt  den Bezirksgruppen im Rahmen des Haushalts Gelder 
aus Mit teln des BV zur Verfügung. 
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1. Der Vorstand des BV soll bei Bedarf für  best immte Aufgaben Arbeitskreise bil-
den, die den Aufgabenbereichen der VDl-Fachgliederungen, interdisziplinären 
Grem ien oder der VDI -Hauptgruppe entsprechen. Arbeitskreise für andere Auf-
gabengebiete können m it  Zust immung des Präsidiums des VDI  gebildet  werden. 
Die Leiter  dieser Arbeitskreise sind im Einvernehmen m it  dem Vorsitzenden der 
jeweiligen Fachgliederung, des jeweiligen interdisziplinären Grem iums oder der 
Hauptgruppe nach Vorschlag der Arbeitskreise vom Vorsitzenden des BV einzu-
setzen. Die Leiter müssen ordent liche Mitglieder des VDI  sein. Leiter  der Ar-
beitskreise der Studenten und Jungingenieure können auch studierende Mitglie-
der und Jungm itglieder sein. 

2. Die Arbeitskreise führen nach dem Namen des BV die Bezeichnung „Arbeits-
kreis..."  m it  der Angabe des bet reffenden Fach-  oder Arbeitsgebietes. 

3. Der Vorstand des BV stellt  den Arbeitskreisen im  Rahmen des Haushalts Gelder  
aus den Mit teln des BV zur Verfügung. 
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Neben den Ehrungen durch den VDI  ist  als Ehrung durch den BV die Ehrenpla-
ket te und die Ehrenmedaille vorgesehen. Sie können Mitgliedern ver liehen wer-
den, die sich um den BV oder um die Technik verdient  gemacht  haben. Einzel-
heiten regelt  die Ordnung für Ehrungen, Ver leihung von Preisen und Richt linien 
für deren Vergabe und Abwicklung des VDI . 
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1 Die Auflösung des BV kann durch die Mitgliederversammlung gemäß § 10  
Ziff. 7 beschlossen werden. Der Beschluss wird m it  der Entscheidung der  
Vorstandsversammlung des VDI  gemäß § 14 Ziff. 2.3 der Satzung des VDI   
wirksam. 

2 Bei der Auflösung oder Aufhebung des BV oder bei Änderung seines Zweckes 
muss das vorhandene Vermögen dem VDI  für  seine technisch-wissenschaft liche 
Arbeit  zugeführt  werden, der es unm it telbar und ausschließlich für gemeinnützi-
ge Zwecke zu verwenden hat . Zuwendungen an Mitglieder des Vereins sind aus-
geschlossen. 

3 Das bei der Auflösung von Bezirksgruppen oder Arbeitskreisen festgestellte 
Vermögen geht  an den BV zurück. Zuwendungen an Mitglieder sind ausge-
schlossen. 
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Nichtm itglieder können an den Veranstaltungen des BV, seiner Arbeitskreise  
und Bezirksgruppen auf Einladung gegen Unkostenbeit rag teilnehmen. 


